
Urkundenverzeichnis UVZ /(Ö^S-11ö1^~ AZ 2005/2025

Bescheiniqung gern. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG

Ich bescheinige gem. § 181 Abs. 1 S. 2 AktG, dass der nachstehende Wortlaut der
Satzung der Aktiengesellschaft unter der Firma

N.E.S.T. Bauprojektierung und Vermietung AG

Sitz: Tübingen

die durch die Beschlüsse vom 21.10.2025 geänderten Bestimmungen enthält, und
dass diese mit den gefassten Beschlüssen über die Änderung der Satzung (§ 4
Abs. 1) übereinstimmen und dass die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt
beim Handelsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der Satzung überein-
stimmen.

Demgemäß hat die Satzung den nachstehenden Wortlaut.

Rottenburg am Neckar, den ^. AG, ^ü^.^

Caliebe
N atari n

Gez. Caliebe

L. S.
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l. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz, Bekanntmachungen

(1) Die Gesellschaft führt die Firma: N.E.S.T. Bauprojektierung und Vermietung
AG.

(2) Sie hat ihren Sitz in Tübingen.

(3) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen ausschließlich im elektroni-
sehen Bundesanzeiger.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist:

die Projektierung nachhaltiger Immobilien, d.h. vor allem solcher, die
möglichst wertbeständig errichtet werden und einer sozial und ökologisch
zuträglichen Stadtentwicklung dienen;

die Errichtung möglichst wertbeständiger Immobilien, welche einer sozial
und ökologisch zuträglichen Stadtentwicklung dienen, durch Dritte;

die Verwaltung und Vermietung von Immobilien, wobei sowohl der Erhalt
des Werts der Immobilien und die Erzielung einer maßvollen Rendite wie
auch soziale, ökologische und städtebauliche Belange berücksichtigt
werden.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet
sind. Sie ist ferner berechtigt, zu diesem Zweck im In- und Ausland Zweignie-
derlassungen zu errichten, andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art
zu gründen, zu erwerben, sich an diesen Unternehmen zu beteiligen sowie
solche Unternehmen zu leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung zu
beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unter-
nehmen ausgliedern.

§ 3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfge-
schäftsjahr, welches mit Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister beginnt
und am darauffolgenden 31. Dezember endet.

II. Grundkapital und Aktien

§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5.598.700.
(i.W. fünf Millionen fünfhundertachtundneunzigtausendsiebenhundert Euro)

Es ist eingeteilt in 55.987 auf den Namen lautende Stammaktien zu einem
Nennbetrag von jeweils 100 Euro.
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(2) Die Form derAktienurkunden bestimmt der Vorstand. DieAktienurkunden sind
mit der vervielfältigten Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes zu versehen.
Der Aktionär kann die Ausstellung einer Urkunde über seinen gesamten Ak-
tienbesitz verlangen. Er kann stattdessen für seinen gesamten Aktienbesitz
oder einen Teil seines Aktienbesitzes die Ausstellung von Einzelurkunden
über jeweils 200 Aktien auf seine Kosten verlangen. Im Übrigen ist der An-
Spruch auf Einzelverbriefung mehrerer Aktien eines Aktionärs ausgeschlos-
sen.

(3) Die Gesellschaft gibt keine Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine aus.

§ 5 Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist vom Tag der Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister an
für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrfach zu erhöhen. Der Nennbetrag der Kapitalerhöhungen nach Satz 1 darf ins-
gesamt jedoch höchstens die Hälfte des Grundkapitals bei Eintragung der Gesell-
schaft ins Handelsregister betragen, also höchstens EURO 32.500 - in Worten:
EURO zweiunddreißigtausendfünfhundert -.

§ 6 Eintragung im Aktienregister, Übertragung von Aktien

(1) Die Namensaktien sind unter Angabe des Namens, Geburtsdatums bzw. der
Handelsregisternummer und Adresse des Inhabers sowie der Stückzahl oder
der Aktiennummer und des Nennbetrags in das Aktienregister der Gesellschaft
einzutragen. Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt als Aktionär nur, wer als sol-
eher im Aktienregister eingetragen ist.

(2) Die Aktien können ohne Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden.

§ 7 Einziehung von Aktien

(1) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Zwangseinziehung von Aktien zu beschlie-
ßen, wenn

a) über das Vermögen des betroffenen Aktionärs das Insolvenzverfahren
eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abge-
lehnt wird oder der Aktionär gem. § 807 ZPO die Richtigkeit seines Vermö-
gensverzeichnisses an Eides Statt zu versichern hat;

b) diese Aktien ganz oder teilweise von einem Gläubiger des betroffenen
Aktionärs gepfändet werden oder in sonstiger Weise in diese vollstreckt wird
und die Vollstreckungsmaßnahme nicht innerhalb von drei Monaten, spätes-
tens jedoch bis zur Verwertung der Aktie, aufgehoben wird;

c) Aktien von Todes wegen auf eine oder mehrere Personen übergehen,
bei denen es sich nicht um einen anderen Aktionär oder den Ehegatten oder
leiblichen Abkömmling des verstorbenen Aktionärs handelt, und die Aktien
nicht innerhalb von sechs Monaten nach dem Tode des Aktionärs auf eine

oder mehrere dieser Personen übertragen werden;



-4-

(2)

s

i:

d) ein Aktionär wiederholt oder schwerwiegend wesentlichen Interessen
der Gesellschaft zuwider handelt; die Nichtleistung der Einlage gehört hierzu
nicht.

Die Festsetzung der Einziehungsbedingungen bleibt der Beschlussfassung
durch die Hauptversammlung überlassen. Wird der Abfindung der Verkehrs-
wert zu Grunde gelegt, ist dieser um 25 % zu vermindern.

(3) Statt der Einziehung kann die Hauptversammlung durch Beschluss auch be-
stimmen, dass der Aktionär verpflichtet ist, seine Aktien auf einen oder meh-
rere Dritte zu übertragen.

l. Der Vorstand

!

§ 8 Zusammensetzung, Bestellung

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Der Aufsichtsrat be-
stimmt die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. Der Vorstand kann auch bei
einem Grundkapital von mehr als 3 Mio. EUR aus einer Person bestehen. Die
Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich gleichberechtigt. DerAufsichtsrat kann
aber auch einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen stellvertretenden
Vorsitzenden des Vorstands ernennen.

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom Aufsichtsrat für höchstens fünf
Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit,
jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Sie bedarf eines erneuten Auf-
sichtsratsbeschlusses, der frühestens ein Jahr vor Ablauf der bisherigen Amts-
zeit gefasst werden kann.

(3) Der Aufsichtsrat kann die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernen-
nung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere eine grobe Pflichtverletzung, die
Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung oder der Vertrauensent-
zug durch die Hauptversammlung, es sei denn, dass das Vertrauen aus offen-
bar unsachlichen Gründen entzogen worden ist. Der Widerruf ist wirksam bis
seine Unwirksamkeit rechtskräftig festgestellt worden ist.

(4) Die Bezüge eines Vorstands dürfen nicht höher sein als das dreifache dessen,
was der / die am niedrigsten bezahlte Angestellte der Gesellschaft (auf eine
Vollzeitstelle gerechnet) als Bruttolohn bezieht.

§ 9 Geschäftsführung und Beschlussfassung

(1) Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze,
der Satzung und - soweit vorhanden - der Geschäftsordnung sowie des Ge-
schäftsverteilungsplanes zu führen. Der Vorstand gibt sich durch einstimmigen
Beschluss eine Geschäftsordnung, welche der Genehmigung des Aufsichts-
rats bedarf, wenn nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vor-
stand erlässt. Der Geschäftsverteilungsplan des Vorstands bedarf ebenfalls
der Zustimmung des Aufsichtsrats.
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(2) Für den Fall, dass der Vorstand aus zwei Personen besteht, entscheidet bei
Meinungsverschiedenheiten der Vorsitzende, falls ein solcher ernannt ist.

(3) Für den Fall, dass der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht, gilt für
die Geschäftsführung folgendes:

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder des
Vorstands gefasst, sofern nicht das Gesetz zwingend eine größere Stimmen-
mehrheit vorschreibt. Sofern Beschlüsse mit einfacher Mehrheit zu fassen

sind, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag,
wenn ein Vorsitzender ernannt ist. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn zwei
Drittel seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse können auch im Umlauf-
verfahren (schriftlich, per Telefax oder per e-mail) gefasst werden.

(4) Der Vorstand ist der Gesellschaft gegenüber verpflichtet, die Beschränkungen
einzuhalten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Ge-
schäftsführungsbefugnis festgesetzt haben oder die sich aus einem Beschluss
der Hauptversammlung nach § 119 AktG ergeben.

(5) Der Vorstand bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats zu folgenden Geschäf-
ten:

a) Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen, Veräußerung von
Beteiligungen sowie Pachtung von Unternehmen,

b) Errichtung oder Auflösung von Zweigniederlassungen,

c) Verfügungen über eigene Anteile der Vorstände an der Gesellschaft,

d) Erteilung von Prokuren und hlandlungsvollmachten,

e) Einleitung gerichtlicher Verfahren gegen Aktionäre,

f) Erwerb und Verfügungen über Grundstücke oder Grundstücksrechte,
Eingehung von Wechselverbindlichkeiten und Bürgschaftsverpflichtungen so-
wie zum Abschluss von Kredit- und Darlehensverträgen, soweit es sich nicht
um solche des laufenden Geschäftsverkehrs handelt.

(6) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend sowie auf dessen Anforderung in
dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu berichten.

§10 Gesetzliche Vertretung der Gesellschaft

(1) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, wird die Gesellschaft durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied zusammen mit ei-
nern Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne

Vorstandsmitglieder alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Mitglieder des Vorstands von den Beschrän-
kungen des §181 2. Alternative BGB befreien.

(3) Außer in den im Gesetz und in der Satzung bestimmten Fällen darf der Vor-
stand diejenigen Geschäfte nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vornehmen,
die der Aufsichtsrat gemäß §111 Abs. 4 S. 2 AktG in der Geschäftsordnung
für den Vorstand oder durch Beschluss bestimmt hat.
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IV. Der Aufsichtsrat

§11 Zusammensetzung, Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder des ersten Aufsichtsrates können nicht für eine längere Zeit als
bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt werden, die über die Ent-
lastung für das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr beschließt.

(3) Im Übrigen werden die Aufsichtsratsmitglieder längstens für die Zeit bis zu der
Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäfts-
jähr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Dabei wird das Geschäftsjahr,
in dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann
bei der Wahl für einzelne Aufsichtsratsmitglieder oder für den gesamtem Auf-
sichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließen. Eine Wiederwahl ist möglich.
Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ablauf der Amtszeit ausgeschiedenen
Mitglieds erfolgt nur für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

(4) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem Vorstand oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederle-
gen. Dabei ist eine Frist von sechs Monaten einzuhalten, sofern kein wichtiger
Grund besteht. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes kann die Amtsnieder-
legung mit einer Frist von zwei Monaten erfolgen.

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrats können vor Ablauf ihrer Amtszeit ihres Amtes
nur dann enthoben werden, wenn ein wichtiger Grund in ihrer Person vorliegt.
Dieser Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die mindes-
tens drei Viertel der abgegebenen Stimmen umfasst.

(6) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für einen be-
stimmten oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt
werden. Das Ersatzmitglied tritt in den Aufsichtsrat ein, wenn das Aufsichts-
ratsmitglied, als dessen Ersatzmitglied es bestellt ist, vor Ablauf der Amtszeit
aus dem Aufsichtsrat ausscheidet. Das Aufsichtsratsamt des zum Ersatzmit-

glied Gewählten erlischt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, die
nach seinem Amtsantritt stattfindet. Findet in der nächsten Hauptversammlung
keine Ersatzwahl statt, so verlängert sich die Amtszeit bis zum Ende derAmts-
zeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Ersatzwahlen er-
folgen für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

§12 Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellver-
treter. Die Wahl erfolgt jährlich in einer im Anschluss an die ordentliche Haupt-
Versammlung abzuhaltenden Sitzung, zu der es einer besonderen Einladung
nicht bedarf Die erste Wahl erfolgt im Anschluss an die Gründungsversamm-
lung.
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(2) Der Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, wenn dieser an der Ausübung des Amtes verhindert ist.

(3) Scheiden der Vorsitzende und sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus,
so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit
des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§13 Geschäftsordnung und Ausschüsse

Der Aufsichtsrat soll sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestim-
mungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben.

§ 14 Willenserklärungen des Aufsichtsrats

(1) Willenserklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch
den Vorsitzenden oder im Falle seiner Verhinderung durch dessen Stellvertre-
ter abgegeben. Der Vorsitzende bzw. im Fall seiner Verhinderung dessen
Stellvertreter, sind ermächtigt, an den Aufsichtsrat gerichtete Erklärungen in
Empfang zu nehmen.

(2) Ständiger Vertreter des Aufsichtsrats gegenüber Dritten, insbesondere gegen-
über Gerichten und Behörden sowie gegenüber dem Vorstand ist der Vorsit-
zende oder im Falle seiner Verhinderung dessen Stellvertreter.

§15 Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die
Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden. Dem Aufsichtsrat steht
auch das Recht zu, die Hauptversammlung einzuberufen.

(2) Der Aufsichtsrat kann in einer dem Vorstand gegebenen Geschäftsordnung
oder durch Beschluss auch andere Geschäfte als die in § 9 Abs. 5 dieser Sat-
zung Genannten von seiner Zustimmung abhängig machen.

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornähme von Satzungsänderungen berechtigt, die
nur die Fassung betreffen.

(4) Der Aufsichtsrat hat zu jeder Zeit das Recht, die gesamte Geschäftsführung
des Vorstands zu überwachen und demgemäß alle Bücher und Schriften so-
wie die Vermögensgegenstände der Gesellschaft einzusehen und zu prüfen.

(5) Der Aufsichtsrat kann vom Vorstand jederzeit einen Bericht verlangen über
Angelegenheiten der Gesellschaft, über ihre rechtlichen und geschäftlichen
Beziehungen zu verbundenen Unternehmen sowie über geschäftliche Vor-
gange bei diesen Unternehmen, die auf die Lage der Gesellschafter von er-
heblicher Bedeutung sein können.

(6) Aufsichtsräte bedürfen bei Verfügungen über eigene Anteile an der Gesell-
schaft der Zustimmung des Aufsichtsrates, wobei der betroffene Aufsichtsrat
bei der Abstimmung nicht stimmberechtigt ist. Wollen mehrere Aufsichtsräte
über Anteile verfügen, ist zusätzlich die Zustimmung des Vorstands erforder-
lich.
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§16 Einberufung und Beschlussfassung

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden, im Falte sei-
ner Verhinderung durch seinen Stellvertreter mit einer Frist von 2 Wochen
mündlich, schriftlich, per Telefax oder e-mail einberufen. Mit der Einberufung
sind die Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen und Beschlussvor-
schlage zu übermitteln. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist
abkürzen.

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß ge-
laden sind und mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder an der Beschlussfas-
sung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil,
wenn es sich der Stimme enthält. Ein verhindertes Aufsichtsratmitglied kann
an der Beschlussfassung teilnehmen, indem es schriftliche Stimmabgaben
durch ein anderes Aufsichtsratmitglied übergeben lässt. Das Nähere regelt die
Geschäftsordnung.

(3) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Mehrheit gefasst, sofern
das Gesetz nichts anderes vorsieht. Das gilt auch für Wahlen.

(4) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines
Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht werden.

§ 17 Niederschrift

Über die Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzu-
fertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen ist. Bei Beschluss-
fassungen außerhalb von Sitzungen ist die Niederschrift vom Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats zu unterzeichnen und unverzüglich allen Mitgliedern zuzuleiten.

§18 Vergütung /D & 0 - Versicherung

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält für jedes Geschäftsjahr eine Vergü-
tung, die durch Beschluss der Hauptversammlung festgelegt wird.

(2) Den Mitgliedern des ersten Aufsichtsrates kann nur durch Beschluss der
Hauptversammlung, die über ihre Entlastung entscheidet, eine Vergütung für
ihre Tätigkeit bewilligt werden.

(3) Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern die baren Auslagen zu-
züglich hierauf entfallender gesetzlicher MwSt.

(4) Die Gesellschaft schließt auf ihre Kosten für die Mitglieder des auf den ersten
Aufsichtsrat folgenden Aufsichtsräte eine D & 0 - Versicherung mit einer Ver-
sicherungssumme von bis zu EUR 3.000.000 pro Versicherungsfall ab.

V. Hauptversammlung

§ 19 Einberufung und Ort der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand, der darüber mit einfacher
Mehrheit beschließt, und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen durch den
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Aufsichtsrat einberufen. Mit der Einberufung der Hauptversammlung sind alle
Gegenstände der Tagesordnung mitzuteilen.

(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntma-
chung im elektronischen Bundesanzeiger. Die Einberufung muss mindestens
dreißig Tage vor dem Tage der Versammlung erfolgen. Dabei werden der Tag
der Veröffentlichung und der Tag der Hauptversammlung nicht mitgerechnet.
Der Einberufende kann die Aktionäre zusätzlich in Textform über die Einberu-

fung informieren.

(3) Sind die Aktionäre der Gesellschaft namentlich bekannt, kann die Hauptver-
Sammlung auch durch eingeschriebene Briefe an die der Gesellschaft zuletzt
bekannt gegebenen Adressen der Aktionäre unter Einhaltung einer Frist von
mindestens 30 Tagen einberufen werden. Der Tag der Absendung und der
Tag der Hauptversammlung werden dabei nicht mitgerechnet.

(4) Ohne Wahrung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Einberufungsförm-
lichkeiten kann eine Hauptversammlung abgehalten werden, wenn alleAktio-
näre erschienen oder vertreten sind und kein Aktionär der Beschlussfassung
widerspricht.

(5) Die Hauptversammlung findet in einem Ort im Landkreis Tübingen statt.

§ 20 Ordentliche / Außerordentliche Hauptversammlung

(1) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate
nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres statt. Zu den Gegenständen ihrer
Tagesordnung gehören insbesondere:

a) die Vorlage und die Erläuterung des geprüften Jahresabschlusses,
des Geschäftsberichts, des Berichts des Aufsichtsrats und des Vorschlages
des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns

b) soweit erforderlich die Beschlussfassung über die Feststellung des
Jahresabschlusses

c) Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

d) Beschlussfassung über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat

e) soweit erforderlich Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,

f) soweit erforderlich Wahl des Abschlussprüfers

g) Satzungsänderungen,

h) Maßnahmen der Kapitalbeschaffung und Kapitalherabsetzung.

(2) Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn nach Ge-
setz oder Satzung eine Beschlussfassung der Hauptversammlung erforderlich
ist oder das Wohl der Gesellschaft eine Einberufung notwendig macht. Ferner
ist eine außerordentliche Hauptversammlung gemäß § 122 Abs. 1 AktG ein-
zuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen mindestens

den zwanzigsten Teil des Grundkapitals entsprechen, dies schriftlich unter An-
gäbe des Zwecks und der Gründe verlangen.
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§ 21 Teilnahmerecht und Stimmrecht

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts
sind die Aktionäre berechtigt, die am Tag der Versammlung im Aktien register
eingetragen sind.

(2) In der Hauptversammlung gewährt eine (Stamm-)Aktie eine Stimme.

(3) Jeder Aktionär hat unabhängig von der tatsächlichen Anzahl seiner Aktien
höchstens so viele Stimmen wie auf 5% des jeweiligen Grundkapitals der Ge-
Seilschaft entfallen. Diese Beschränkung gilt erstmals für diejenige Hauptver-
Sammlung, die nach Eintragung eines Grundkapitals von mindestens 2,0 Mio
EUR ins Handelsregister einberufen wird.

(4) Bei der Berechnung gemäß Abs. 3 rechnen zu den Aktien, die dem Aktionär
gehören, auch die Aktien, die einem anderen für seine Rechnung gehören. Ist
der Aktionär ein Unternehmen, rechnen zu den Aktien, die ihm gehören, auch
die Aktien, die einem von ihm abhängigen oder ihn beherrschenden oder ei-
nern mit ihm konzernverbundenen Unternehmen oder für Rechnung solcher
Unternehmen einem Dritten gehören.

(5) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigung ausgeübt werden. Für die Voll-
macht ist Schriftform erforderlich und ausreichend. In der Einberufung der
Hauptversammlung kann bestimmt werden, dass die Vollmacht auch in Text-
form erteilt werden kann.

(6) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass

a) die Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an
deren Ort und ohne einen Bevollmächtigen teilnehmen und sämtliche oder ein-
zelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elekronischer Kommunikation
ausüben können,

b) Aktionäre ihre Stimmen auch ohne an der Versammlung teilzuneh-
men, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen.

§ 22 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats,
im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter oder ein anderes durch den
Aufsichtsrat zu bestimmendes Aufsichtsratsmitglied.

(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge, in der
die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, und entscheidet über
die Form der Abstimmung. Das Ergebnis der Abstimmung kann im Subtrakti-
onsverfahren durch Abzug der Ja- oder Nein- Stimmen und der Stimmenthal-
tungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden Stimmen er-
mittelt werden.

§ 23 Beschlussfähigkeit und Mehrheit, Beschlussfassung, Wahlen

(1) Die Hauptversammlung ist immer beschlußfähig, wenn mehr als ein Aktionär
und mehr als fünf Prozent des Grundkapitals anwesend oder vertreten sind.
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Erweist sich eine Hauptversammlung als nicht beschlussfähig, so ist eine neu
einberufene Hauptversammlung, die mit der gleichen Tagesordnung innerhalb
der nächsten sechs Wochen stattfindet, hinsichtlich der Gegenstände, die auf
der Tagesordnung derbeschlussunfähigen Hauptversammlung standen, inje-
dem Falle beschlussfähig, wenn in der Einberufung darauf hingewiesen
wurde.

(2) Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit die Satzung nicht im Ein-
zelfall etwas anderes anordnet oder zwingende gesetzliche Vorschriften ent-
gegenstehen, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfas-
sung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz
eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, eine einfache Mehrheit
des vertretenen Grundkapitals.

(3) Im Falle der Stimmengleichheit gilt, außer bei Wahlen, ein Antrag als abge-
lehnt.

(4) Wahlen erfolgen mit einfacher Stimmenmehrheit. Wird bei einer Wahl im ers-
ten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht erreicht, so findet eine
weitere Wahl unter den Personen statt, auf die die beiden höchsten Stimmen-
zahlen entfallen sind. Bei dieser weiteren Wahl entscheidet die höchste Stim-

menzahl, bei Stimmengleichheit das vom Vorsitzenden der Hauptversamm-
lung zu ziehende Los.

§ 24 Niederschrift über die Hauptversammlung

Über die Beschlüsse in der Hauptversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die
vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu unterzeichnen ist, sofern nicht das Gesetz

eine notarielle Beurkundung zwingend vorschreibt.

VI. Jahresabschluss, Lagebericht und Verwendung des Bilanzgewinn

§ 25 Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bi-
lanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und - soweit nach § 264
Abs. 1 HOB erforderlich - den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr
aufzustellen und diese Unterlagen nach ihrer Aufstellung unverzüglich dem
Aufsichtsrat vorzulegen. Ist der Jahresabschluss und ein etwaiger Lagebericht
durch einen Abschlussprüfer zu prüfen, sind diese Unterlagen mit dem Prü-
fungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungs-
berichts dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich mit dem Jahresabschluss hat
der Vorstand dem Aufsichtsrat den Vorschlag mitzuteilen, den er der Haupt-
Versammlung für die Verwendung des Bilanzgewinnes machen will.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und
den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das
Ergebnis der Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat
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seinen Bericht innerhalb eines Monats nach Zugang der Vorlagen dem Vor-
stand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss,
so ist dieser festgestellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen,
die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlas-
sen.

(3) Der Jahresabschluss, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und der
Vorschlag des Vorstands über die Verwendung des Bilanzgewinns sind von
der Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ge-
Seilschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen. Diese Verpflichtung entfällt,
wenn der Vorstand die in Satz 1 genannten Dokumente für denselben Zeit-
räum über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich macht.

(4) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich nach der Entgegennahme des
vom Aufsichtsrat gemäß § 171 Abs. 2 AktG zu erstattenden Berichts, in den
ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands,
des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, und in den im Ge-
setz vorgesehenen Fällen über die Wahl des Abschlussprüfers sowie über die
Feststellung des Jahresabschlusses.

§ 26 Rücklagen

(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie
Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in die Gewinnrücklage einstel-
len. Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und
ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen.

(2) Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind darüber hinaus ermächtigt, bis zu ei-
nern weiteren Viertel des Jahresüberschusses Beträge in die Gewinnrücklage
einzustellen, solange die Gewinnrücktagen die Hälfte des Grundkapitals nicht
übersteigen.

§ 27 Gewinnverwendung und Dividendenauszahlung

(1) Der Bilanzgewinn, der in dem festgestellten Jahresabschluss ausgewiesen ist,
soll an die Aktionäre verteilt werden, soweit nicht zulässige Rücklagen gebildet
wurden und die hlauptversammlung keine andere Gewinnverwendung be-
schließt.

(2) Die Gewinnanteile der Aktionäre werden im Verhältnis der Anzahl der zu Be-
ginn des Geschäftsjahres über dessen Bilanzgewinn entschieden wird, voll
eingezahlten Aktien verteilt. Bei der Ausgabe neuer Aktien kann eine andere
Gewinnberechtigung festgesetzt werden.

(3) Die Gewinnanteile sind, falls die Hauptversammlung nichts anderes beschlos-
sen hat, einen Monat nach Abhaltung der Hauptversammlung zur Zahlung fäl-
'ig.
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VII. Schlussvorschriften

§ 28 Auflösung

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft bestimmt die Hauptversammlung die Art
der Ausführung und wählt die Abwickler.

§ 29 Gründungsaufwand/Sondervorteile

(1) Die Gesellschaft trägt die mit der Gründung verbundenen Kosten (§ 26 Abs. 2
AktG) bis zu einem Betrag von EUR 10.000.

(2) Sondervorteile im Sinne § 26 Abs. 1 AktG werden nicht gewährt.



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

Rottenburg am Neckar, den 22.10.2025

Miriam Caliebe, Notarin


